Mietvertrag 	Comment by Lotz, Sophie: Dieser Mietvertrag ist zu verwenden, wenn eine Küche z.B. für einen Kochkurs o.ä. vermietet wird, wenn also die Vermietung der Küche (ggf. neben der Vermietung weiterer Räume) im Vordergrund steht bzw. die Hauptleistung ist. 
Die Vermietung der Küche ist in diesem Fall umsatzsteuerpflichtig. 
über eine Küche

zwischen



(Name, vertreten durch (…), Adresse)
- nachfolgend Vermieter genannt -

und


                                        

(Name, Adresse)

- nachfolgend Mieter genannt -

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

I. Mietvertrag

§ 1 
Mietgegenstand

(1) Der Vermieter stellt dem Mieter folgenden Mietgegenstand zur Verfügung: 
Küche, inkl. Einrichtung (Geschirr, Besteck etc.), in….

(Bezeichnung und Adresse)

(2) Die Nutzung dient dem folgenden Zweck: 


§ 2 
Mietdauer

(1) Die Nutzung des Mietgegenstands ist auf den Zeitraum vom                                ab 
          Uhr bis zum                          um            Uhr begrenzt. 

(2) Eine Verlängerung des Mietverhältnisses ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters ist nicht möglich. 

(3) Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. Die Vorschrift des § 545 BGB findet keine Anwendung.
§ 3 
Miete

(1) Der Miete liegen die folgenden Benutzungsgebühren zugrunde: 

Bitte hier die jeweilige Preisliste/Tabelle mit den Gebühren einfügen (Miete für Mietobjekt, Nebenkosten, Heizkostenpauschale, ggf. Reinigungskosten) sowie die Regelung bezüglich eines eventuellen Rabatts für Mitarbeitende, sofern eine solche gelten soll. 

(2) Der Mietpreis beträgt hier insgesamt                 Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(3) □ Der Mieter zahlt den Betrag bis spätestens                   auf folgendes Konto des    Vermieters:                                                                                                                  

□ Bei Absage der Küche ab diesem Zeitpunkt, wird eine   Verwaltungspauschale in Höhe von                  Euro fällig.

□ Bei Absage der Küche ab 14 Tage vor dem Mietbeginn hat der Mieter Stornogebühren i. H. v. 20 % der Gesamtkosten zu zahlen.

□ Der Mieter zahlt den Betrag innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das in der Rechnung angegebene Konto des Vermieters.

□ Der Mietpreis wird dem Mieter nach Rückgabe des Mietgegenstand vom Vermieter in Rechnung gestellt und ist dann sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig.


§ 4 
Kaution

(1) Der Mieter verpflichtet sich, an den Vermieter eine Kaution in Höhe von               Euro zu zahlen. 

(2) Die Zahlung erfolgt in bar bei Abschluss des Mietvertrages, spätestens aber vor Erhalt des Schlüssels zum Mietgegenstand durch Übergabe an 


(3) Der Mieter hat vor der Zahlung des vollständigen Kautionsbetrages keinen Anspruch auf Übergabe und Nutzung des Mietgegenstandes. 

(4) Die Rückzahlung der Kaution an den Mieter erfolgt nach beanstandungsfreier Abnahme der Räume durch den Vermieter nach Ablauf der Mietzeit.

(5) Der Vermieter ist berechtigt, sich wegen aller Ansprüche aus dem Mietverhältnis und seiner Beendigung aus der Mietkaution zu befriedigen, soweit sich der Mieter mit der den Anspruch begründenden Leistungspflicht im Verzug befindet.


§ 5
Nutzung des Mietgegenstands

(1) Der Mieter versichert, den Mietgegenstand nur für den in § 1 Absatz 3 genannten Zweck zu nutzen. Eine abweichende Nutzung ist nur mit vorheriger Erlaubnis des Vermieters gestattet.

(2) Der Vermieter übergibt den Mietgegenstand in einem für den Mietzweck geeigneten Zustand.

(3) Bei der Schlüsselübergabe findet eine Einweisung durch den Vermieter hinsichtlich der Küchennutzung statt. Der Mieter vereinbart rechtzeitig vor Mietbeginn einen Termin zur Schlüsselübergabe mit                                                                               
                                                                                                                                      .
(Name, Kontaktdaten)

(4) Die Untervermietung des Mietgegenstands oder eine Überlassung an Dritte ist dem Mieter nicht gestattet. 

(5) Der Mieter ist verpflichtet, die Küche und die Ausstattung pfleglich zu behandeln. 

(6) Sämtliche Verbrauchsmaterialien, wie Küchenrolle oder Alufolie, sowie Geschirrtücher sind vom Mieter mitzubringen.

(7) Beim Verlassen des Mietgegenstands sind Fenster und Türen zu schließen und sämtliche Lichter zu löschen.

(8) Der Mieter hat für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen zu sorgen (insbesondere Brandschutzordnung, Jugendschutzgesetz, Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage). Soweit für die beabsichtigte Nutzung besondere Genehmigungen erforderlich sind (z.B. Anmeldepflicht, Meldung gegenüber der GEMA o.Ä.), ist es Sache des Mieters, diese rechtzeitig zu beschaffen. 

(9) Ist der Mieter minderjährig, hat er dem Vermieter vor Vertragsabschluss die schriftliche Einwilligung seiner gesetzlichen Vertreter vorzulegen. 


§ 6 
Rückgabe des Mietgegenstands

(1) Der Mieter hat den Mietgegenstand nach Beendigung des Mietverhältnisses in dem Zustand an den Vermieter zurückzugeben, in dem er ihn vom Vermieter übernommen hat. Er hat die Küche insbesondere in aufgeräumtem und sauberem Zustand zu hinterlassen und sämtliche Schlüssel herauszugeben. 

(2) Der Mieter hat insbesondere folgende Reinigungsarbeiten durchzuführen: Beseitigung und Mitnahme von Abfällen, Spülen des Geschirrs etc.

(3) Die Reinigung muss am Ende der Mietdauer nach § 2 Absatz 1 dieses Vertrages vorgenommen werden. In Ausnahmefällen kann mit dem Vermieter auch eine andere Zeit für die Reinigung vereinbart werden.  


§ 7
Betreten des Mietgegenstands

Der Vermieter ist bei Vorliegen berechtigter Interessen berechtigt, den Mietgegenstand zu betreten und zu besichtigen oder hiermit andere Personen zu beauftragen. Dies gilt insbesondere, wenn der Mieter Mängel oder Gefahren angezeigt hat.

	
§ 8
Haftung

(1) Der Mieter verpflichtet sich, Schäden oder Mängel, die bei Beginn der Nutzung vorliegen oder während der Mietzeit an den Räumlichkeiten und dem Inventar entstehen, unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen.
 
(2) Der Mieter haftet für alle Schäden, die dem Vermieter im Zusammenhang mit der Nutzung der Räumlichkeiten entstehen. 

(3) Der Mieter übernimmt die Verkehrssicherungspflichten während der Dauer der Nutzung des Mietgegenstandes. Er stellt den Vermieter von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegen ihn im Zusammenhang mit der Nutzung des Mietgegenstands erhoben werden. 

(4) Der Vermieter haftet nicht für von dem Mieter eingebrachte Gegenstände. 

(5) Die Haftung des Vermieters ist im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Vermieter lediglich, wenn sie auf wenigstens fahrlässiger Pflichtverletzung der Kirchengemeinde, ihrer Vertreter oder Erfüllungshilfen beruht.


II. Hausordnung 

§ 9
Hausrecht

Das Hausrecht nimmt der Vermieter durch seine gesetzlichen Vertreter und die für den Mietgegenstand bestellte Hausmeisterin bzw. den bestellten Hausmeister wahr. Deren Anweisungen ist unverzüglich Folge zu leisten.


§ 10
Rauchverbot und Lärmschutz

(1) Das Rauchen ist im gesamten Gebäude untersagt.

(2) Aus Rücksicht auf die Nachbarn sind ab 22 Uhr die Lärmschutzbestimmungen einzuhalten; es sind insbesondere die Fenster zu schließen und Musik darf nur in gemäßigter Lautstärke gespielt werden. Beim Verlassen des Gebäudes wird auch im Außenbereich um Ruhe gebeten.


§ 11
 Veranstaltungsende 


Das Ende für Veranstaltungen wird auf           Uhr festgesetzt. Bis         Uhr soll das Gebäude verlassen werden.
§ 12
Notfallnummer

In Notfällen im Zusammenhang mit der Gebäudenutzung ist sich an                       
unter folgender Rufnummer                                        zu wenden.


III. Schlussbestimmungen

§ 13
 Sonstiges

(1) Bisher getroffene mündliche Absprachen, welche nicht Bestandteil der vorliegenden Vereinbarung sind, sind nicht bindend und nicht Bestandteil der Vereinbarung.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(3) Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen nichtig oder unwirksam sein oder werden, so berührt dies den Vertrag im Übrigen nicht. Anstelle der nichtigen bzw. unwirksamen Vereinbarung werden die Parteien eine wirksame Regelung treffen, die dem beabsichtigten Zweck der nichtigen bzw. unwirksamen Regelung am nächsten kommt. Das Sinngemäße gilt für die Ausfüllung eventueller Vertragslücken. Im Zweifel findet das Gesetz Anwendung. 



______________, den ________________	______________, den ________________
__________________________________	__________________________________
Vermieter 		Mieter 
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